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Frage Nummer 11 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Maximilian 
Deisenhofer 
(BÜNDNIS 
90/DIE GRÜ-
NEN) 

Ich frage die Staatsregierung, wie lautet nach aktueller Kennt-
nis der Staatsregierung die voraussichtliche Kostenberechnung 
für das Straßenbauprojekt B 16, OU Ichenhausen-Kötz, was 
sind die Ursachen für die Kostensteigerungen, sofern es ge-
genüber den zuletzt prognostizierten Berechnungen von 98,3 
Mio. Euro (Stand April 2021) zu Veränderungen gekommen ist 
und inwiefern wird nach ihrer Kenntnis die Studie der Klimabe-
lastungen durch den Bau der B16-Osttrasse (veranlasst durch 
den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) bei der Be-
messung des Nutzen-Kosten-Faktors des Projekts berücksich-
tigt? 

Antwort des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

Die Kosten der Maßnahme werden aktuell mit 98,3 Mio. Euro veranschlagt. Der 
Bund ist für die Bewertung des im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen enthalte-
nen Projekts zuständig. Inwieweit die Ergebnisse der genannten Studie eine Neu-
berechnung des Nutzen-Kosten-Verhältnisses erfordern, muss daher der Bund ent-
scheiden. Hierzu liegen der Staatsregierung keine Informationen vor. 

 


